
Sachdokumentation:

Signatur: DS 3118

Permalink: www.sachdokumentation.ch/bestand/ds/3118

Nutzungsbestimmungen
Dieses elektronische Dokument wird vom Schweizerischen Sozialarchiv zur Verfügung gestellt. Es
kann in der angebotenen Form für den Eigengebrauch reproduziert und genutzt werden (private
Verwendung, inkl. Lehre und Forschung). Für das Einhalten der urheberrechtlichen
Bestimmungen ist der/die Nutzer/in verantwortlich. Jede Verwendung muss mit einem
Quellennachweis versehen sein.

Zitierweise für graue Literatur
Elektronische Broschüren und Flugschriften (DS) aus den Dossiers der Sachdokumentation des
Sozialarchivs werden gemäss den üblichen Zitierrichtlinien für wissenschaftliche Literatur wenn
möglich einzeln zitiert. Es ist jedoch sinnvoll, die verwendeten thematischen Dossiers ebenfalls zu
zitieren. Anzugeben sind demnach die Signatur des einzelnen Dokuments sowie das zugehörige
Dossier.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Schweizerisches Sozialarchiv, Stadelhoferstrasse 12, CH-8001 Zürich // www.sozialarchiv.ch/

http://www.sachdokumentation.ch/bestand/ds/3118
http://www.tcpdf.org


Abstimmungskomitee 
«Ja zum Verhüllungsverbot» 
c/o Egerkinger Komitee 
6000 Luzern 
 

www.verhuellungsverbot.ch 
info@verhuellungsverbot.ch 
Tel. 041 440 00 67   
 
 
 
 

Eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» 
 

Volksabstimmung vom 7. März 2021 
 
 
 

KURZ-ARGUMENTE 
 
 
 
Unsere Initiative dreht sich um zentrale Fragen des Zusammenlebens: Wollen wir in der 
Schweiz Gesichtsverhüllung zulassen, welche die Unterdrückung der Frau symboli-
siert? Lassen wir Chaoten gewähren, die ihr Gesicht verhüllen, um andere zu attackie-
ren? Wir sagen: Nein! Die Erfahrungen aus dem Tessin und dem Ausland beweisen, 
dass sich Verhüllungsverbote im öffentlichen Raum bestens bewährt haben. Gerade 
viele arabische Touristinnen würden sich freuen, sich bei uns ihrer «Stoffgefängnisse» 
entledigen zu dürfen! 
 
 
Freie Menschen zeigen Gesicht 
 
In aufgeklärten Staaten wie der Schweiz gilt: Freie Menschen – Frauen und Männer – blicken 
einander ins Gesicht, wenn sie miteinander sprechen. Gesichtsverhüllung im öffentlichen 
Raum steht in Konflikt mit freiheitlichem Zusammenleben: Unsere Werte werden mit Füssen 
getreten, wenn sich Frauen in unserer Gesellschaft nicht mehr als Individuen zu erkennen 
geben dürfen. 
 
 
Gebot der Gleichberechtigung 
 
Dass Frauen ebenso wie Männer in der Öffentlichkeit jederzeit ihr ganzes Angesicht zeigen, 
ist ein Gebot elementarer Gleichberechtigung. Auf der ganzen Welt kämpfen Frauen für diese 
Freiheit und versuchen unter Inkaufnahme grosser Opfer, dem Zwang zu Verhüllung und Un-
terwerfung zu entfliehen. Ein Verhüllungsverbot spöttisch als «Kleidervorschrift» abzutun, ist 
ein Hohn gegenüber allen Frauen, die unter den Auswüchsen eines radikalen Islams leiden. 
 
 
Für Sicherheit und Ordnung 
 
Unsere Initiative richtet sich ausdrücklich auch gegen jene Verhüllung, der kriminelle und zer-
störerische Motive zugrunde liegen. Ein landesweit gültiges Verhüllungsverbot schafft Rechts-
sicherheit: Die Sicherheitsorgane erhalten Rückenwind und den Auftrag, gegen vermummte 
Straftäter konsequent vorzugehen.  
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Kein Konflikt mit Religions- und Meinungsfreiheit 
 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hielt in einem Urteil von 2014 fest, 
dass das Verbot von Burka und Niqab in der Öffentlichkeit verhältnismässig ist und weder die 
Religions- noch die Meinungsfreiheit verletzt. Burka und Niqab werden im Koran mit keinem 
Wort erwähnt: Kein Wunder, lehnt ein Grossteil der Muslime die Ganzkörperverhüllung von 
Frauen ebenso ab wie die meisten Nicht-Muslime. 
 
 
Covid 19 tangiert die Initiative nicht 
 
Zur Eindämmung von Covid 19 haben Bund und Kantone bekanntlich verfügt, an bestimmten 
Orten seien Hygienemasken zu tragen. Diese zeitlich begrenzte Massnahme tangiert unsere 
Initiative in keiner Weise. Der Initiativtext sieht nämlich Ausnahmen aus gesundheitlichen, si-
cherheitsrelevanten, klimatischen (z.B. im Wintersport) sowie aus Gründen des einheimischen 
Brauchtums (Fasnacht, Volksbräuche) vor. 
 
 

Wir empfehlen Ihnen deshalb ein 
 

JA 
zur eidgenössischen Volksinitiative 

«Ja zum Verhüllungsverbot» 
 

Weitere Infos: www.verhuellungsverbot.ch 

http://www.verhuellungsverbot.ch/
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